
VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 
IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

- Kläger -

Prozessbevollmächtigte: 

g e g e n 

die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Leiter des Bundesamtes für 

Migration und Flüchtlinge - Außenstelle Trier -, Dasbachstraße 15b, 54292 Trier, 

- Beklagte -

w e g e n Asylrechts (Afghanistan) 

hat die I .Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen 
Verhandlung vom 16. Dezember 2008 durch 



den Richter am Verwaltungsgericht Schnug als Einzelrichter 

für Recht erkannt: 

Das Verfahren wird eingestellt, soweit die Klage zurückgenommen worden 
ist. 

Die Beklagte wird zur Feststellung verpflichtet, dass in der Person des Klä
gers ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG hinsichtlich 
des Heimatstaates, der Islamischen Republik Afghanistan, vorliegt. Der Be
scheid der Beklagten vom 24. September 2008 wird aufgehoben, soweit er 
dieser Feststellung entgegensteht. 

Von den Kosten des Verfahrens haben der Kläger 5/6 und die Beklagte 1/6 
zu tragen. Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte darf 
die Vollstreckung des Klägers durch Leistung einer Sicherheit in Höhe der 
entstandenen Kosten abwenden, wenn nicht der Kläger vor der Voll
streckung Sicherheit in dieser Höhe leistet. 

Tatbestand 

Der Kläger ist 

afghanischer Staatsangehöriger und gehört der Volksgruppe der Hazara an. 

Am 09. Oktober 2007 reiste er auf dem Landweg nach Deutschland ein und stellte 

am 22. Oktober 2007 einen Antrag auf Gewährung politischen Asyls. Bereits zuvor 

hatte er sich unter anderem in Griechenland bzw., ca. 6 Monate zuvor, schon ein

mal in Deutschland aufgehalten und war sodann nach Italien gereist, von wo aus 

er nach Ablehnung seines dort gestellten Asylantrages nach Deutschland zurück

kehrte. Zur Begründung seines Asylbegehrens berief sich der Kläger im Wesentli

chen darauf, dass er in Afghanistan kein normales Leben habe führen können. 
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Nachdem seine Eltern und Geschwister im Jahre 1998 infolge eines kriegerischen 

Angriffs getötet worden seien, habe er Aufnahme bei der Familie seines Onkels 

gefunden, von dem er allerdings schlecht behandelt worden sei. So habe er weder 

die Schule besuchen dürfen, noch einen Beruf erlernen können. Mit den eigenen 

Kindern sei der Onkel ganz anders umgegangen. Irgendwann habe er sich dann 

im Alter von 10 Jahren dazu entschlossen, Afghanistan zu verlassen, um zu einem 

in Pakistan lebenden Onkel zu gehen. 6 Jahre habe er daraufhin in Pakistan ge

lebt. Auch während dieser Zeit habe er keine Möglichkeit gehabt, die Schule zu 

besuchen. Daraufhin habe er sich entschlossen, Pakistan zu verlassen. Im Som

mer 2006 sei er in den Iran gegangen, wo er sich bis Ende des Jahres in Teheran 

aufgehalten habe. Dann habe er den Iran in Richtung Europa verlassen. 

Mit Bescheid vom 24. September 2008, lehnte das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge den Asylantrag ab und stellte gleichzeitig fest, dass die Voraussetzun

gen des § 60 Abs. 1 AufenthG nicht vorliegen und ein Abschiebungsverbot nach 

§ 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG nicht gegeben ist. Darüber hinaus wurde der Kläger 

aufgefordert, Deutschland zu verlassen und ihm die Abschiebung nach Afghanis

tan angedroht. 

Der Kläger hat am 08. Oktober 2008 Klage erhoben, mit der er ursprünglich 

zugleich seine Anerkennung als Asylberechtigter sowie die Feststellung des Vor

liegens der Voraussetzungen des § 60 AufenthG begehrte. Zur Begründung berief 

er sich im Wesentlichen darauf, dass er schon im Kindesalter seine gesamten 

Familienangehörigen verloren habe und eine Rückkehr zu seinem in Afghanistan 

lebenden Onkel nicht mehr möglich sei. Dieser sei wahrscheinlich auch nicht be

reit, ihn wieder bei sich aufzunehmen. Als alleinstehender junger Mann könne er in 

den Provinzen Afghanistans keine Heimstadt finden. Ein Leben in Kabul sei auf

grund der schlechten Versorgungssituation und der allgemeinen Sicherheitslage 

ebenfalls für ihn nicht zumuibar. Zumindest sei ihm Abschiebungsschutz nach 

§ 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG i.V.m. Art. 2 lit. e, 15 lit. c der Qualifikationsrichtlinie 
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2004/83 i.V.m. Art. 3 EMRK zu gewähren. 

Der Kläger beantragt, 

die Beklagte unter Abänderung von Ziffern 3 und 4 des Bescheides vom 

24. September 2008 zur Feststellung zu verpflichten, dass die Vorausset

zungen des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG, hilfsweise diejenigen des § 60 

Abs. 7 Satz 2 AufenthG vorliegen. 

Sein weitergehendes Klagebegehren hat der Kläger nicht mehr verfolgt. 

Die Beklagte beantragt schriftsätzlich, 

die Klage abzuweisen. 

Sie hält ihre Entscheidung für rechtmäßig. 

Die weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes ergeben sich aus den von 

den Beteiligten zu den Gerichtsakten gereichten Schriftstücken sowie aus den 

dem Gericht vorliegenden, in der den Beteiligten übersandten Unterlagenliste auf

geführten Erkenntnisquellen über die Situation in Afghanistan; diese Unterlagen 

waren sämtliche Gegenstand der mündlichen Verhandlung und Entscheidungs

findung. 

Entscheidungsgründe 

Das Verfahren wird gemäß § 92 Abs. 3 Satz 1 VwGO eingestellt, soweit der Klä-
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ger im Termin zur mündlichen Verhandlung seine Klage zurückgenommen hat. 

Im Übrigen hat die zulässige Klage mit dem vom Kläger gestellten Hauptantrag 

Erfolg. Der Kläger hat einen Anspruch auf Feststellung eines Abschiebungsver

bots nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG. 

Nach dieser Bestimmung kann von der Abschiebung eines Ausländers in einen 

anderen Staat abgesehen werden, wenn dort für diesen Ausländer eine erhebliche 

konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. Gefahren nach Satz 1, de

nen die Bevölkerung oder die Bevölkerungsgruppe, der der Ausländer angehört, 

allgemein ausgesetzt ist, sind gemäß § 60 Abs. 7 Satz 3 AufenthG bei An

ordnungen nach § 60a Abs. 1 Satz 1 AufenthG zu berücksichtigen. Eine solche 

Abschiebestopp-Anordnung besteht nach der Rechtsprechung des Oberver

waltungsgerichts Rheinland-Pfalz (Urteil vom 06. Mai 2008, 6 A 10749/07.OVG), 

der sich die Kammer anschließt, für die Personengruppe, welcher der Kläger an

gehört, nicht (mehr), seit mit Erlass des Ministeriums des Innern und für Sport 

Rheinland-Pfalz vom 22. Juli 2005, der dementsprechende Beschlüsse der Stän

digen Konferenz der Innenminister und -Senatoren der Länder umsetzt, „volljähri

ge, aliein stehende männliche afghanische Staatsangehörige, die sich zum Zeit

punkt der Beschlussfassung (24. Juni 2005) noch keine sechs Jahre im Bundes

gebiet aufhalten", „mit Vorrang zurückzuführen sind". Diese Sperrwirkung des § 60 

Abs. 7 Satz 3 AufenthG greift hier gleichwohl aus verfassungsrechtlichen Gründen 

nicht ein, auf die sich der Kläger berufen kann. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zu den früheren Rege

lungen der §§ 53 Abs. 6, 54 AuslG über den Abschiebungsschutz bei soge

nannten allgemeinen Gefahren (vgl. BVerwG, 1 C 2.01, BVerwGE 114, 349), an 

der das Bundesverwaltungsgericht festhält (BVerwG, 10 B 47.07, juris), ist die ver

fassungskonforme Überwindung der Sperrwirkung des § 60 Abs. 7 AufenthG nur 

gerechtfertigt, wenn der Ausländer im Zielstaat landesweit (BVerwG, 1 B 291.03, 
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juris) mit hoher Wahrscheinlichkeit einer extremen allgemeinen Gefahr dergestalt 

begegnen würde, dass er gleichsam sehenden Auges dem sicheren Tod oder 

schwersten Verletzungen ausgeliefert würde (st. Rspr. des BVerwG zur Regelung 

des § 53 Abs. 6 Satz 2 AusIG, vgl. etwa 1 B 132.04, juris). In dieser Formulierung 

ist der hohe Wahrscheinlichkeitsgrad des Eintritts der allgemeinen Gefahr für den 

jeweiligen Ausländer mit umschrieben, der dessen Abschiebung in den Heimat

staat verfassungsrechtlich unzumutbar erscheinen lässt (BVerwG, 1 C 5.01, 

BVerwGE 115, 1 <9 f.>; 10 B 47.07, juris). Das ist bei einer allgemein schlechten 

Sicherheits- und Versorgungslage der Fall, wenn der Ausländer alsbald nach sei

ner Rückkehr in eine lebensbedrohliche Bedrängnis geraten würde, aus der er 

sich weder allein noch mit erreichbarer Hilfe anderer befreien kann (OVG B-B, 

12 B 9.05, juris). Eine nur „unberechenbare" Sicherheitslage genügt ebenso wenig 

wie eine „hohe Zahl von Opfern" unter der Zivilbevölkerung oder eine nur „erhebli

che Gefahr" (BVerwG, 1 B 121.04, juris). Mit dem Begriff „alsbald" ist kein in unbe

stimmter zeitlicher Ferne liegender Termin gemeint (BVerwG, 9 C13/97, 

NVwZ 1998, 973). Eine extreme allgemeine Gefahrenlage setzt aber nicht voraus, 

dass im Falle der Abschiebung der Tod oder schwerste Verletzungen sofort, ge

wissermaßen noch am Tag der Ankunft im Abschiebezielstaat, eintreten; sie be

steht beispielsweise, wenn der Ausländer mangels jeglicher Lebensgrundlage 

dem baldigen sicheren Hungertod ausgeliefert (BVerwG, 9 B 617/98, NVwZ 1999, 

668) oder in hinreichender zeitlicher Nähe zu seiner Rückkehr in einen unaus

weichlichen lebensbedrohlichen pathologischen Zustand geraten würde. 

Diese Voraussetzungen sind in der Person des Klägers erfüllt. Im Falle seiner Ab

schiebung nach Afghanistan würde er das zum Leben Notwendige weder aus ei

gener Kraft noch durch Zuwendungen Dritter erlangen, nur eine notdürftige Unter

kunft finden sowie von medizinischer Versorgung nahezu ausgeschlossen sein 

und damit zwangsläufig in einen fortschreitenden Prozess körperlichen Verfalls mit 

lebensbedrohlichen Folgen geraten. 



Für die Einschätzung, dass der Kläger das zum Leben Notwendige an Nahrungs

mittel nicht aus eigener Kraft sichern kann, sind zunächst seine persönlichen Le

bensumstände zu berücksichtigen. Dabei fällt ins Gewicht, dass er in Afghanistan 

nie die Schule besucht hat sowie keine reguläre Ausbildung absolviert hat und in 

Deutschland als Empfänger von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes 

keine Ersparnisse anlegen konnte. Daher gehört er nicht zu den afghanischen 

Flüchtlingen, die aus dem westlichen Ausland mit höheren Finanzmitteln, einer 

qualifizierteren Ausbildung und umfangreicheren Fremdsprachenkenntnissen zu

rückkehren und deshalb gegenüber den Rückkehrern aus den Nachbarländern 

Afghanistans bei der Reintegration einen deutlichen Vorteil haben (vgl. hierzu La

gebericht des Auswärtigen Amtes vom 07. März 2008). 

Der Kläger würde vielmehr in Kabul mit einem geringen Barbetrag und der „Start

hilfe" des UNHCR, der alle Rückkehrer mit 12 US-Dollar (vgl. Dr. Danesch, Gut

achten vom 4. Dezember 2006 an HessVGH und vom 18. Mai 2007 an VG Kob

lenz; Panhölzl, Humanitäre Lage in Kabul, in: Informationsverbund Asyl e.V., Zur 

Lage in Afghanistan, 2006, S. 9 ff.) unterstützt, darauf angewiesen sein, sich durch 

eine kleingewerbliche Tätigkeit oder eine abhängige Beschäftigung den Lebensun

terhalt zu verdienen. Das wird ihm mit hoher Wahrscheinlichkeit weder in Kabul 

noch in einer Provinz gelingen. Der Sachverständige Rieck, der als Senior Advisor 

für Arbeitsmarktfragen im Auftrag der International Labour Organisation in Afgha

nistan tätig war, hat in seinem dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz er

statteten Gutachten vom 15. Januar 2008 ausgeführt, auf dem afghanischen Ar

beitsmarkt sei die Wahrscheinlichkeit gering, dass an- und ungelernte Arbeitskräf

te eine auf Dauer angelegte und den Lebensunterhalt sichernde Erwerbsmöglich

keit finden. Selbst wenn einem Rückkehrer berufliche Bildungsangebote unterbrei

tet würden, erlange er durch solche in der Regel keine am Arbeitsmarkt verwertba

ren beruflichen Kenntnisse. Fachkräfte aus Handwerksberufen könnten jedoch 

häufig in Arbeit vermittelt werden. Die Rekrutierung von Arbeitskräften sei so stark 

von persönlichen Beziehungen geprägt, dass private und öffentliche Arbeitgeber 



Medien oder Arbeitsvermittlungsbüros erst dann einschalteten, wenn das persönli

che Beziehungsgeflecht bei der Stellenbesetzung nicht zum Erfolg geführt habe. 

Bestätigt wird diese Einschätzung durch die gutachterliche Stellungnahme vom 

3 1 . Januar 2008, die Dr. Glatzer dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 

gegenüber abgegeben hat. Danach sind für alleinstehende, arbeitsfähige, männli

che Afghanen, die unfreiwillig aus Deutschland nach Kabul zurückkehren und dort 

nicht mit der Hilfe von Verwandten oder Bekannten bei ihrer Wiedereingliederung 

rechnen können, legale Erwerbsmöglichkeiten - wenn man die Faktoren Zufall 

oder Glück außer Acht lässt - kaum gegeben, wenn diese Personen nicht über 

besondere professionelle Qualifikationen verfügen. Die Arbeitsmarktsituation in 

den Provinzen sei deutlich ungünstiger als in Kabul. Afghanistan leide unter einer 

Arbeitslosigkeit von ca. 65 v. H. der arbeitsfähigen Bevölkerung, wobei der Bedarf 

an ungelernten Arbeitern wegen der sich verschlechternden Sicherheitslage eher 

zurückgehe. Selbst in Boomzeiten gebe es viel mehr Arbeitswillige als Arbeitsplät

ze, um die hart und rücksichtslos gekämpft werde. Dr. Danesch (Gutachten vom 

18. Mai 2007 an VG Koblenz und vom 24. August 2007) spricht von einer Arbeits

losigkeit im Umfang von 70 bis 80 v. H. der afghanischen Männer. Panhölzl (Hu

manitäre Lage in Kabul, a.a.O. S. 13) referiert eine Studie der Afghanistan Re

search and Evaluation Unit (AREU) vom April 2006, derzufolge von den befragten 

armen und armutsgefährdeten Haushalten ein Viertel der Arbeitskräfte maximal 54 

Tage im Jahr Zugang zu Arbeit, die Hälfte 131 Tage oder weniger und nur 25 v. H. 

für 193 und mehr Tage im Jahr eine Arbeitsmöglichkeit hatten. Als Rückkehrer 

ohne persönliche Bindungen oder Beziehungen und ohne verwertbare berufliche 

Qualifikation müsste der Kläger der erstgenannten Gruppe zugerechnet werden, 

also in jeder Woche durchschnittlich für einen Tag eine Aushilfstätigkeit finden, 

was ihm einen wöchentlichen Durchschnittsverdienst von ca. einem bis zwei US-

Dollar verschaffen würde (Dr. Danesch, Gutachten vom 18. Mai 2007 an VG Kob

lenz und vom 24. August 2007; Panhölzl, Humanitäre Lage in Kabul, a.a.O.). Ein 

selbständiges Kleingewerbe als Schuhputzer (vgl. Rieck, Gutachten vom 15. Ja

nuar 2008) bzw. Karrenzieher oder Straßenverkäufer verspricht keine gegenüber 

der abhängigen Beschäftigung besseren Erwerbsmöglichkeiten (Panhölzl, Huma-
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nitäre Lage in Kabul, a.a.O. S. 13). Dabei müssen die Chancen des Klägers, we

nigstens eine Hilfstätigkeit zu finden, auch deshalb als besonders gering betrach

tet werden, weil er in Afghanistan sein Heimatland als Minderjähriger verlassen 

hat, so dass er auf den Existenzkampf in der Millionenstadt Kabul, in der er nie 

gelebt hat, nicht vorbereitet ist. (Spärliche) Deutschkenntnisse sind ihm in dieser 

Situation ebenso wenig hilfreich (vgl. Gutachten Dr. Glatzers vom 3 1 . Januar 

2008) wie „Erfahrungen, Fähigkeiten und Kenntnisse, die beim Aufenthalt in Län

dern mit anderer Kultur und anderem Wirtschaftsstandard erworben" werden kön

nen (vgl. hierzu aber OVG N-W, 20 A 5164/04.A, juris). 

Unter diesen wirtschaftlichen Verhältnissen würden dem Kläger ausschließlich 

Tee und Brot als Nahrungsmittel zur Verfügung stehen. Er würde zu der Hälfte der 

Bevölkerung Kabuls gehören, die sich - wie dem Schriftsatz der Beklagten vom 

26. Februar 2008 im Verfahren 6 A 10230/08.OVG entnommen werden kann, der 

insoweit auf Erkenntnisse der Hilfsorganisation „Action contre la faim" Bezug 

nimmt - nur von Tee und Brot ernähren und dafür den größten Teil ihres Einkom

mens verwenden muss. Auch das Auswärtige Amt erwähnt in seinem Lagebericht 

vom 7. März 2008, dass fast ein Viertel aller Haushalte in Afghanistan die Grund

versorgung an Nahrungsmitteln nicht selbständig sichern kann. Dem Gutachten 

Dr. Daneschs vom 18. Mai 2007 (an VG Koblenz) zufolge leiden 8,9 v. H. der Ka

buler Bevölkerung unter akuter Unterernährung. Auf seiner Homepage 

(www.auswaertiges-amt.de) bezeichnet das Auswärtige Amt die Nahrungmittel

unsicherheit, chronische Mangelernährung, fehlenden Zugang zu sauberem Trink

wasser und Mangel an medizinischer Versorgung als die humanitären Hauptprob

leme Afghanistans; der Anstieg der Weizenpreise im Laufe des Jahres 2007 um 

durchschnittlich 60 Prozent habe die Versorgungslage der besonders bedürftigen 

Bevölkerungsschichten wie Flüchtlinge und Binnenvertriebene sowie werdender 

Mütter und Kinder weiter verschlechtert. 

Diese Versorgungssituation wird auch nicht durch Unterstützungsmaßnahmen der 

afghanischen Regierung oder internationaler Organisationen in wesentlichem Um-
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fang verbessert (vgl. auch HessVGH, 8 UE 1913/06A, juris; OVG B-B, 12 B 9.05, 

juris). Staatliche soziale Sicherungssysteme sind nicht vorhanden; vielmehr über

nehmen Familien und Stammesverbände die soziale Absicherung (Lagebericht 

des Auswärtigen Amtes vom 7. März 2008). Deshalb stoßen nach diesem Lage

bericht Rückkehrer, die außerhalb des Familtenverbands oder nach einer längeren 

Abwesenheit im westlich geprägten Ausland zurückkehren, auf größere Schwie

rigkeiten als Rückkehrer, die in Familienverbänden geflüchtet sind oder in einen 

solchen zurückkehren, wenn ihnen das notwendige soziale oder familiäre Netz

werk sowie die notwendigen Kenntnisse der örtlichen Verhältnisse fehlen. So ver

hält es sich hier. Dabei verkennt die Kammer nicht, dass in der Pro

vinz noch ein Onkel des Klägers lebt. Aufgrund der vom Kläger glaubhaft 

geschilderten Lebensumstände, die unter anderem dadurch gekennzeichnet sind, 

dass er immer wieder geschlagen worden war und der Onkel ihm, als er noch ein 

kleines Kind war, gesagt hat, er müsse arbeiten, weil er sonst nichts zu essen be

käme, ist ihm ein nochmaliger Verbleib dort nicht zumutbar. Entscheidend hinzu 

kommt, dass sein Onkel bereits eine 7- bis 8-köpfige Familie zu versorgen und 

zuletzt als Tagelöhner gearbeitet hat. Von daher kann nicht angenommen werden, 

dass er überhaupt in der Lage ist, den Kläger zu versorgen. 

Zwar erwähnt der Lagebericht des Auswärtigen Amtes vom 7. März 2008, dass 

die Vereinten Nationen Millionen von Afghanen mit Nahrungsmitteln und Hilfsgü

tern versorgen und sich die Versorgungslage in Kabul grundsätzlich verbessert 

habe, schränkt dies aber insoweit ein, als mangels Kaufkraft längst nicht alle Be

völkerungsschichten davon profitierten. Darüber hinaus weist das Auswärtige Amt 

in diesem Lagebericht auf die Schwierigkeiten humanitärer Nothilfeleistungen in

folge schlecht ausgebauter Verkehrswege, widriger Witterungsverhältnisse und 

wegen Sicherheitsproblemen hin. Dass die Vereinten Nationen Millionen von Af

ghanen mit Nahrungsmitteln und Hilfsgütern (in einem nicht näher bezeichneten 

Umfang) versorgen, erklärt sich ohne Weiteres aus der eine solche Verantwort

lichkeit begründenden Hilfe, die der UNHCR bei der Rückkehr von ca. vier Millio

nen Afghanen aus Pakistan und dem Iran geleistet hat und die zu einem guten 
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Teil auf den verstärkten „Rückführungsbemühungen" der pakistanischen und der 

iranischen Regierung beruhen (vgl. hierzu Lagebericht des Auswärtigen Amtes 

vom 7. März 2008). Nach der Auskunft, die amnesty international dem Hessi

schen Verwaltungsgerichtshof unter dem 17. Januar 2007 erteilt hat, kann die 

Versorgung der bedürftigen Bevölkerung angesichts der enorm großen Zahl von 

Rückkehrern und der prekären Sicherheitslage nicht durch Angebote internatio

naler Hilfsorganisationen aufgefangen werden, zumal viele dieser Organisationen 

ihre Aktivitäten aufgrund von Sicherheitsbedenken immer stärker einschränken 

müssten. Dr. Glatzer teilt diese Einschätzung in seinem Gutachten vom 3 1 . Januar 

2008. Auch das Auswärtige Amt (Lagebericht vom 7. März 2008) bestätigt, dass 

sich die Sicherheitslage für Mitarbeiter internationaler Hilfsorganisationen durch 

regelmäßige Anschläge seit dem Jahr 2006 und durch Entführungen verschlech

tert und sich das subjektive Unsicherheitsgefühl in den Reihen der internationalen 

Gemeinschaft seit dem Anschlag vom 24. Januar 2008 auf das Hotel Kabul Sere

na erheblich verstärkt habe. Dass internationale Hilfsorganisationen nicht einmal 

eine notdürftige Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung Kabuls sicherstellen, 

ist den Gutachten Dr. Daneschs vom 18. Mai 2007 (an VG Koblenz) und vom 24. 

August 2007 zu entnehmen. Danach gibt es keine Grundversorgung der Flücht

linge durch internationale Hilfsorganisationen in Kabul. Die Lebensbedingungen 

der Kabuler hätten sich seit dem Jahre 2001 drastisch verschlechtert. Tag für Tag 

verhungerten in Kabul Menschen, nach denen in Afghanistan "kein Hahn kräht". 

Konkrete Zahlen über Todesfälle unter der armen Bevölkerung ließen sich in ei

nem Land, in dem es keine Meldepflicht gebe, nicht erlangen, da sie nicht akten

kundig würden. Außerdem sei unter den afghanischen Verhältnissen die Grenze 

fließend zwischen regelrechtem Verhungern und Erkrankungen, die aufgrund von 

Mangelernährung, katastrophaler Hygiene, Kälte bzw. fehlender ärztlicher Be

handlung tödlich verliefen. Allein in den drei von der „Action contre la faim" betreu

ten Krankenhäusern stürben täglich zwischen fünf und sieben Personen allein we

gen Unterernährung, obwohl diese zu den „wenigen Glücklichen" gehörten, die 

überhaupt in ein Krankenhaus kämen. Menschen, die Mangelernährung und 

Krankheiten erlägen, würden ohne viele Umstände verscharrt. Die durch das jah-
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relange Elend abgestumpfte Bevölkerung nehme solche Todesfälle oft fatalistisch 

hin. 

Auch die Möglichkeiten, eine winterfeste Unterkunft zu erlangen, sind für einen 

mittellosen Rückkehrer, der nicht auf (groß-)familiäre Hilfe zurückgreifen kann, 

minimal. Der Lagebericht des Auswärtigen Amtes vom 7. März 2008 führt hierzu 

aus, die Wohnraumversorgung sei unzureichend; Wohnraum sei knapp und die 

Preise in Kabul seien hoch. Freiwillig zu ihren Angehörigen zurückkehrende Af

ghanen strapazierten die nur sehr knappen Ressourcen an Wohnraum und Ver

sorgung weiter. Eine zunehmende Zahl von Rückkehrern verfüge zudem nicht 

mehr über solche Anschlussmöglichkeiten. Bemühungen des Flüchtlingshilfswerks 

UNHCR und anderer Einrichtungen um die Errichtung von Unterkünften hätten nur 

geringe Wirkung gehabt. Das afghanische Ministerium für Flüchtlinge und Rück

kehrer beabsichtige, Rückkehrer in Neubausiedlungen unterzubringen, von denen 

ein Großteil für eine dauerhafte Ansiedlung ungeeignet sei, so dass von einem 

„Aussetzen in der Wüste" gesprochen werden könne. Nichtregierungsorganisatio

nen leisteten hier humanitäre Hilfe. Von dem „Auffangwohnheim" auf dem Ge

lände des Flüchtlingsministeriums, das das Auswärtige Amt in seiner Auskunft 

vom 29. Mai 2007 an den Hessischen Verwaltungsgerichtshof erwähnt und in dem 

Rückkehrer für eine Übergangszeit Unterkunft finden konnten, ist im Lagebericht 

vom 7. März 2008 nicht (mehr) die Rede. 

Dr. Danesch (Gutachten vom 18. Mai 2007 an VG Koblenz und vom 24. August 

2007) berichtet, dass ein einfaches Zimmer bis zu 20 US-Dollar im Monat koste. 

Dafür erhalte man eine Unterkunft in weitab vom Zentrum gelegenen Außenbezir

ken, wo es oft nicht die geringste Infrastruktur gebe. Erschwinglicher Wohnraum 

außerhalb der Flüchtlingslager existiere für Rückkehrer nicht. 

Nach der Auskunft, die amnesty international dem Hessischen Verwaltungsge

richtshof unter dem 17. Januar 2007 erteilte, hat der enorme Bevölkerungszu

wachs in Kabul einen akuten Mangel an Wohnraum verursacht, so dass sich gro-
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ße Slumviertel gebildet hätten. Viele Menschen lebten in Ruinen. Nach Schätzun

gen der Caritas verfüge etwa eine Million Menschen in Kabul weder über ausrei

chenden und winterfesten Wohnraum noch über regelmäßiges Trinkwasser. Die 

hygienischen Verhältnisse in den Armenvierteln seien katastrophal. 

Das Rückkehrerprogramm "Return, Reception and Reintegration of Afghan Natio

nais to Afghanistan (RANA)" ist nach Auskunft des Auswärtigen Amtes vom 

29. Mai 2007 an den Hessischen Verwaltungsgerichtshof Ende April 2007 ausge

laufen, so dass auf die Darlegungen von Herrn Georg David, der während einer 

Beurlaubung als Beamter der Beklagten im Rahmen des RANA-Programms in 

Kabul bis zum 22. Mai 2006 tätig war und wegen dieser Tätigkeit von dem Ober

verwaltungsgericht Berlin-Brandenburg am 24. März 2006 als sachverständiger 

Zeuge vernommen worden ist, nicht eingegangen werden muss. 

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die medizinische Versorgung selbst in 

Kabul völlig unzureichend ist (vgl. Lagebericht des Auswärtigen Amtes vom 

7. März 2008). Amnesty international berichtet dem Hessischen Verwaltungsge

richtshof unter dem 17. Januar 2007, dass viele Menschen wegen der desolaten 

Verhältnisse im Gesundheitswesen unter Infektionskrankheiten, Tuberkulose etc. 

litten. Eine Behandlung sei in der Regel nicht möglich, weil die Gesundheitsver

sorgung in Afghanistan unzulänglich sei. Während es auf dem Land oft überhaupt 

keine Versorgung gebe, sei es in Kabul, wo einige Krankenhäuser vorhanden sei

en, meist nur über Beziehungen oder gegen Bestechung möglich, auch tatsächlich 

behandelt zu werden. Diese Situation erkläre die geringe Lebenserwartung und 

eine der weltweit höchsten Kindersterblichkeitsraten. Auch Panhölzl (Humanitäre 

Lage in Kabul, a.a.O.) referiert, dass die Kosten für einen Arztbesuch fast den Ta

geslohn eines einfachen Arbeiters - Transportkosten nicht inbegriffen - ausma

chen; die Mehrheit der Ärzte in öffentlichen Krankenhäusern betrieben nebenbei 
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private Kliniken und verwiesen die Patienten in diese, was sich die Ärmeren aber 

nicht leisten könnten. 

Ist mithin davon auszugehen, dass der Kläger im Falle seiner Rückkehr nur eine 

notdürftige und nicht winterfeste Unterkunft finden würde, nahezu ohne medizini

sche Versorgung unter hygienisch völlig unzureichenden Verhältnissen leben 

müsste und darauf verwiesen wäre, sich ausschließlich von Brot und Tee zu er

nähren, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er durch seine Abschiebung 

nach Afghanistan zwangsläufig in einen fortschreitenden Prozess körperlichen 

Verfalls mit lebensbedrohlichen Folgen geraten würde. Dies ergibt sich zur Über

zeugung des Gerichts aus den in sich schlüssigen ernährungsmedizinischen Aus

führungen der Sachverständigen Dr. med. vor dem Oberverwaltungsge

richt Rheinland-Pfalz in dem eingangs aufgeführten Verfahren 6 A 10749/07.OVG. 

Danach führt eine erzwungene Mangelernährung, die aus Brot und Tee besteht, 

selbst bei ausreichender Kalorienzufuhr, d.h. einer Menge von 1.000g bis 1.500 g 

Weißbrot pro Tag, zu einem verstärkten Abbau von Eiweiß und Fett und insbe

sondere zu einem Eisenmangel. Die dadurch bedingte Beeinträchtigung der Sau

erstoffversorgung habe erhebliche Auswirkungen auf das Gehirn und das Herz 

und schwäche die Körperimmunabwehr. Dies wiederum könne zu Organschäden 

am Herzen bis hin zum Herzinfarkt führen. Die Schwächung der Immunabwehr 

führe in der Regel spätestens nach sechs Monaten zum Ausbruch der Eisen

mangelanämie. Die genannten Symptome träten unter den in Afghanistan herr

schenden Lebensbedingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit noch früher ein, zu

mal bei einem Rückkehrer nach einem fünf Jahre langen Aufenthalt in Deutsch

land wegen der erheblichen Klimaumstellungen mit schwerwiegenden Infektionen 

der Atmungs- und Verdauungsorgane bis hin zur Tuberkulose gerechnet werden 

müsse. Unter den im Winter in Afghanistan gegebenen Klimabedingungen beste

he die Gefahr von Lungeninfekten. Sie könnten insbesondere dann zum Tod füh

ren, wenn der Organismus bereits zuvor durch Eisenmangel und andere Infekte 

geschwächt sei. Bei einer Rückkehr nach Kabul im Sommer sei mit Darminfektio

nen zu rechnen. Unter diesen Umständen könnten bis zu zwei Durchfallerkran-
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kungen möglicherweise ohne große Schäden überwunden werden. Ab der dritten 

entsprechenden Erkrankung müsse dann aber mit lebensbedrohlichen Entwick

lungen gerechnet werden. Eine Anpassung des Körpers im Sinne einer zuneh

menden Immunität sei in diesen Fällen ausgeschlossen. Insbesondere im Sommer 

komme es darüber hinaus auch durch das Trinken von nicht abgekochtem Wasser 

zu gesundheitlichen Schäden. 

Aus diesen sachverständigen Ausführungen ergibt sich, dass vergleichsweise jun

ge Männer, die in gutem Ernährungs- und Gesundheitszustand aus Europa nach 

Kabul zurückkehren, nicht etwa über körperliche „Reserven" verfügen, die ihnen 

ein Überleben auf längere Sicht erleichtern. Vielmehr erweist sich die über mehre

re Jahre vollzogene Anpassung an die in Europa herrschenden klimatischen und 

hygienischen Bedingungen als Nachteil beispielsweise gegenüber afghanischen 

Rückkehrern aus Pakistan oder dem Iran. Insbesondere die dadurch erhöhte In

fektanfälligkeit wird in Verbindung mit dem ernährungsbedingten Eisenmangel zu 

schwerwiegenden Infektionen der Atmungs- und Verdauungsorgane führen und 

mit hoher Wahrscheinlichkeit einen fortschreitenden Prozess körperlichen Verfalls 

mit lebensbedrohlichen Folgen auslösen. 

Diese schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen reichen aus, um eine 

zwangsweise Rückkehr als unzumutbar erscheinen zu lassen, auch wenn sehr 

viele Afghanen in der beschriebenen Weise unterhalb des Existenzminimums „da

hinvegetieren" und keine Berichte über eine Hungersnot in Kabul vorliegen, wie 

das Sächsische Oberverwaltungsgericht (A 1 B 58/06, AuAS 2007, 5, juris) be

merkt. Gerade den bereits zitierten Ausführungen Dr. Daneschs vom 18. Mai 2007 

(an VG Koblenz) und vom 24. August 2007 ist zu entnehmen, aus welchen Grün

den sich Angaben über diese Zustände einer „weiteren Präzisierung", die das 

Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (20 A 5164/04.A, juris) vermisst, 

entziehen und über Hungertote oder an den Folgeerkrankungen der chronischen 

Mangelernährung Verstorbene nicht im Einzelnen berichtet wird. Im Übrigen be

ruhen die Entscheidungen des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts (A 1 B 
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58/06, AuAS 2007, 5, juris) und des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen 

(20 A 5164/04.A, juris) wesentlich auf den wegen des inzwischen ausgelaufenen 

RANA-Programms nicht mehr aktuellen Bekundungen des Herrn Georg David. 

Zwar geht auch der Hessische Verwaltungsgerichtshof (8 UE 1913/06.A, juris) 

davon aus, dass ein junger, allein stehender Afghane ohne nennenswertes Ver

mögen und ohne abgeschlossene Berufsausbildung wahrscheinlich in der Lage 

wäre, durch Gelegenheitsarbeiten wenigstens ein kümmerliches Einkommen zu 

erzielen, damit ein Leben am Rande des Existenzminimums zu finanzieren und 

sich allmählich wieder in die afghanische Gesellschaft zu integrieren; er räumt 

aber ein, manche von den Gutachtern mitgeteilte Details sprächen auch für die 

gegenteilige Schlussfolgerung. Soweit das Oberverwaltungsgericht Berlin-Bran

denburg (12 B 9.05, juris) für männliche Flüchtlinge mittleren Alters im Falle der 

Rückkehr nach Afghanistan in der Regel keine extremen allgemeinen Gefahren 

sieht, lagen der Entscheidung tatsächliche Besonderheiten in der Person des Klä

gers zugrunde, der aus einer wohlhabenden Familie mit einflussreichen Kontakten 

auch in Kabul stammte, was auf den Kläger im vorliegenden Verfahren nicht zu

trifft. Ebenso wenig vergleichbar sind die Entscheidungen anderer Oberverwal

tungsgerichte (OVG S-H, 2 LB 38/07, juris; OVG B-B, 12 B 11.05, juris), deren 

abweichende Einschätzung der Gefährdungslage darauf beruht, dass die um Ab

schiebungsschutz nachsuchenden afghanischen Staatsangehörigen in ein 

(groß-)familiäres Umfeld zurückkehren konnten. 

Liegen aus diesen Gründen jedenfalls die tatbestandlichen Voraussetzungen des 

§ 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG vor, kommt eine Ausnahme von dem als Rechtsfolge 

aufgestellten Grundsatz (von der Abschiebung „soll" abgesehen werden) hier an

gesichts der existenzbedrohenden Gefahrenlage nicht in Betracht. 

Der Klage war nach allem mit dem im Hauptantrag gestellten Begehren stattzuge

hen, so dass es eines Eingehens auf den vom Kläger gestellten Hilfsantrag nicht 

bedarf. 
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Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 154 Abs. 1,155 Abs. 2 VwGO. Das Verfah

ren ist gemäß § 83 b AsylVfG gerichtskostenfrei. 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der Kos

ten folgt aus § 167 VwGO i.Vm. §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO. 
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Beschluss 

Der Gegenstandswert wird auf 3.000,00 € festgesetzt (§§ 30,33 Abs. 1 RVG). 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 80 AsylVfG). 

gez. Schnug 




